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35 ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 11 . August , xudl . den 29 . Au¬

gust 1835.

Mit Beziehung auf die Landesherrliche Bttr . r>ü ran-
^ ^ desherrlich- Ver-
Verordnung vom 19 - Febr . 1830 , wegen Em- ordnung vem iy.

führung einer gleichförmigen Wagenspur , wird , EiArmg

in Folge Sr . Königlichen Hoheit , des Groß - E ^ E «^
Herzogs , Höchster Autorisation , hiedurch bekannt

gemacht , daß es auf den , von mehreren Seiten

an die Regierung gelangten Wunsch der Ein¬

gesessenen noch bis zum 1 . Janr . 1840 gestat¬

tet seyn soll , mit den einmal vorhandenen eng-

spurigen Wagen die öffentlichen Wege zu befah¬

ren , in so weit dieses beym landwirthschastlichen

Betriebe nöthig ist , um von den Wirthschaftö-

gebauden zu den Landereyen und zurück zu ge¬

langen ; imgleichen zum Transport des Torfs

aus und nach dem Auslande.

Contraventionen gegen obige Verordnung,

welche unter dem Vorwände bloßen Gebrauchs

der durch gegenwärtige Bekanntmachung gestat¬

teten Begünstigung begangen sind , sollen das

erste Mal mit zwey Nthlr . Brüche , im Wie¬

derholungsfälle aber mit der Confiscation des

Fuhrwerks bestraft werden.

Zm Uebrigen behält es bey der Landes¬

herrlichen Verordnung vom 19 - Februar 1830

sein Bewenden , jedoch mit der Abänderung , daß


	Seite 305

